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Präambel 

Nach §6a Abs. 1 BauGB wird dem Flächennutzungsplan eine zusammenfassende Erklärung/Umwelterklä-
rung beigefügt, die darstellt, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Bürgerbe-
teiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwä-
gung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.  

Die zusammenfassende Erklärung gilt einer allgemeinen Kurzinformation nach Abschluss des Verfahrens.  
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1 Ziel der Planung 

Die Stadt Geisingen beabsichtigt, einem landwirtschaftlichen Betrieb aus Geisingen – Gutmadingen zu 
ermöglichen, die wirtschaftliche Sensibilität in der Landwirtschaft durch ein weiteres Betätigungsfeld bzw. 
Angebot für „Ferien auf dem Bauernhof zu erweitern und gleichzeitig dadurch für den Bereich der „oberen 
Donau“ die regionale Infrastruktur für den Tourismus zu stärken. 

Das geplante Gebiet liegt nur in etwa 500 m Entfernung zum Donautal-Radweg und ergänzt damit das 
vorhandene touristische Angebot.   

Mit dem Sondergebiet, welches der Erholung dient (Ferienhausgebiet) soll auf der Südostseite der Stadt 
Geisingen, Ortsteil Gutmadingen, ein Gebiet ausgewiesen werden, auf dem ca. 3 – 6 Ferienbungalows 
bzw. Übernachtungsmöglichkeiten errichtet werden können („Ferien auf dem Bauernhof“).  

Um die hierfür erforderliche Rechtsgrundlage zu schaffen, beabsichtigt die Gemeinde Geisingen im Rah-
men eines Bebauungsplanverfahrens ein Sondergebiet auszuweisen. Dieses ist nutzungsspezifisch nach 
BauNVO §10 (1), Abs 2 als Sondergebiet, das der Erholung dient (Ferienhausgebiet) vorgesehen.  

Der betroffene Standort ist im maßgebenden, rechtskräftigen Flächennutzungsplan (1. Fortschreibung, ge-
nehmigt nach §6 (1) BauGB am 12.04.2000) als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Die betroffenen 
Grundstücke werden real bisher landwirtschaftlich als Intensiv-Ackerland genutzt. 

Der Bebauungsplan wurde parallel zum FNP-Verfahren nach §8(3) BauGB bauleitplanerisch entwickelt. 

2 Berücksichtigung der Umweltbelange  

Gemäß den §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a, 2 Abs. 4, 2a, 4c, 5 Abs. 5 sowie der Anlage zu den §§ 2 Abs. 4 und 2a 
BauGB ist eine Umweltprüfung ein obligatorischer Teil bei der Aufstellung von Bauleitplänen.  

Inhalt der Umweltprüfung ist die Ermittlung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen gemäß 
der Anlage 1 zum Baugesetzbuch. Dabei sind auch mögliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
zu benennen.  

Wegen der parallelen Erarbeitung des detaillierten Umweltberichtes zum Bebauungsplan wurde der Um-
weltbericht zur FNP-Änderung als Übersicht bzw. Auszug zum vorliegenden Umweltbericht des Bebau-
ungsplanes beschrieben und im Einzelfall auf den Umweltbericht des Bebauungsplanes verwiesen. 

Insgesamt kommt der Umweltbericht zur 2. Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwal-
tungsverbands Immendingen – Geisingen zu dem Ergebnis, dass der Standort „Ferien auf dem Bauernhof“ 
aus naturschutzfachlicher Sicht für die Ausweisung einer Sondergebietsfläche nur nicht optimal ist. Ein 
Heranrücken an den Ortsrand würde die Eignung zwar erhöhen, ist jedoch aufgrund der Grundstücksver-
hältnisse nicht möglich.  
 

Es handelt sich in Anbetracht der Lage abseits des Ortsrandes sowie der landschaftsökologischen Bedeu-
tung der näheren Umgebung (Vogelschutzgebiet, NSG, Waldrand) um einen empfindlichen Standort. Er-
hebliche Auswirkungen auf das Schutzgebietsnetz Natura 2000 sind aufgrund der Kleinflächigkeit jedoch 
nicht zu erwarten. 

Die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Landschaftsbild sind als erheblich einzustufen. 
Es sind entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen durchzuführen. 
Diese werden im Rahmen des Bebauungsplanes konkretisiert. Der Kompensationsbedarf ist nicht inner-
halb des Geltungsbereichs zu decken. Auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen/Biotope, Fläche, Klima/Luft, 
Wasser sowie Kultur- und Sachgüter sind keine erheblichen Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwar-
ten bzw. diese sind minimierbar.  

Da besonders oder streng geschützte Arten im Umfeld des Plangebiets vorkommen, ist eine Bauzeitenbe-
schränkung für den Bau des Parkplatzes vorzunehmen. Dann ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit aus-
zuschließen, dass durch die Änderung des Flächennutzungsplanes Verbotstatbestände des § 44 
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BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie planerisch vorbereitet wer-
den. 

3 Berücksichtigung der Behörden – Öffentlichkeitsbeteiligung  

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit sowie den Nachbargemeinden wurden 
nach den Vorgaben des BauGB §3(1) bzw. §3(2) sowie §4(1) sowie §4(2) durchgeführt.  

Die vorgetragenen Anregungen wurden bei der Planausarbeitung berücksichtigt. Die Abwägungsergeb-
nisse, bestehend aus den einzelnen Stellungnahmen sowie dem Abwägungsergebnis, sind dem Wirksam-
keitsbeschluss als Anlage beigefügt.  

4 Abwägung und mögliche Planungsalternativen 

Im Vorfeld der Planungen sind sowohl die vorgegebenen Standortbedingungen als auch evtl. mögliche 
Standortalternativen überprüft worden.  

Ein näheres Heranrücken der geplanten Ferienwohnungen nach Norden an den Ortsrand wurde geprüft, 
auch um die Verbundenheit zum Betrieb deutlicher zu unterstreichen. Das unmittelbar nördlich des Gel-
tungsbereichs liegende Flurstück 206 befindet sich jedoch nicht im Eigentum des Landwirts. Mit Blick auf 
eine weitere betriebliche Entwicklung des Milchviehbetriebes mit Biogasanlage sollen außerdem auf den 
hofnahen, noch unbebauten Flächen angemessen Platz für die Erweiterung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion (Stallerweiterungen inklusive erforderlicher Nebenanlagen) gelassen werden, da sowohl im Norden 
als auch im Osten der Hofstelle keine hinreichende Flächenverfügbarkeit gegeben ist und auch nicht in 
Aussicht gestellt werden kann. Unabhängig davon ist im Norden aus immissionsschutzrechtlichen Gründen 
eine landwirtschaftliche Betriebsentwicklung für die Tierhaltungsanlagen und die Biogasanlage nicht mehr 
möglich. Gespräche zu verschiedenen Flächentauschoptionen führten ebenfalls nicht zum Erfolg.  

Unter Abwägung der vorgenannten Gesichtspunkte wurde der Standort zum Sondergebiet als einzig mög-
licher Standort gefunden. 

Insbesondere auch unter dem Aspekt der Hochspannungsleitungen sowie der bis zum „Sondergebiet“ vom 
Waldrand in Richtung Ortslage abgehenden „Waldzunge“ kann am gewählten Standort der Eingriff in das 
Landschaftsbild minimiert werden.  

Standortalternativen werden vornehmlich durch die Verfügbarkeit an Grundstücken geprägt. Hier gäbe es 
u.U. Flächen, die weiter im Südosten in Richtung Waldrand liegen und zwar Fl.-Nr. 200, 201, und 202. Dort 
wäre jedoch von der Eingriffserheblichkeit, der Beeinflussung das Landschaftsbild sowie der notwendigen 
Erschließung ein deutlich höherer Eingriff zu erwarten gewesen. Auch wäre eine grundlegende Bedingung, 
nämlich die fußläufige Verbindung zum landwirtschaftlichen Betrieb, nicht mehr gegeben.  

Weiterhin wurde als Standort Fl.-Nr. 136, das etwa 200 m weiter westlich von dem jetzt vorgesehenen 
Standort oberhalb der Ortsrandlage liegt, untersucht. Auf diesem Flurstück befindet sich jedoch eine Streu-
obstwiese, die von ihrem Charakter nicht verändert werden sollte. Die Nutzung von Fl.-Nr. 136 wurde daher 
nicht mehr weiter in Betracht gezogen.  
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5 Verfahrensablauf 

1. Aufstellungsbeschluss und Zustimmung zum Plan(vor)entwurf durch den Gemeindeverwaltungsver-
band am 21.10.2021.  

2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach §4 (1) BauGB mit / über Schreiben vom 29.10.2021. 

3. Frühzeitige Bürgerbeteiligung nach §3(1),1 BauGB über Planauflage des Vorentwurfes vom 
08.11.2021 bis 10.12.2021.  

4. Die Vorentwurfsunterlagen wurden unter Beachtung des Abwägungsergebnisses als Entwurfsunter-
lagen weiterentwickelt und zur Entwurfsoffenlage zusammengestellt. Die Träge öffentlicher Belange 
wurden mittels Schreiben / E-Mail am 26.09.2022 über die Entwurfsoffenlage informiert. Die Ent-
wurfsoffenlage fand vom 30.09.2022 bis 31.10.2022 statt und wurde am 21.09.2022 ortsüblich be-
kannt gemacht. 

5. Aufgrund der vorgebrachten Anregungen wird die Entwurfsoffenlage wiederholt. Die Anregungen 
welche von den Trägern öffentlicher Belange während der ersten Entwurfsoffenlage eingegangen 
sind wurden für die 2. Entwurfsoffenlage mitberücksichtigt. 

6. Behandlung und Abwägung der nach Ziffer 4, 5 vorgebrachten Anregungen im Gemeinderat am 
14.03.2024. 

7. Die Entwurfsunterlagen aus der 1. Offenlage wurden unter Beachtung des Abwägungsergebnisses 
weiterentwickelt und zur 2. Entwurfsoffenlage zusammengestellt. Die Träger öffentlicher Belange 
wurden mittels Schreiben / E-Mail am 13.06.2023 über die Entwurfsoffenlage informiert. Die Ent-
wurfsoffenlage fand vom 16.06.2023 bis 17.07.2023 statt und wurde am 06.06.2023 ortsüblich be-
kannt gemacht. 

8. Behandlung und Abwägung der zum Entwurf des Bebauungsplanes nach §3(2) BauGB vorgebrach-
ten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange im Gemeindever-
waltungsverband am 14.03.2024. 

9. Wirksamkeitsbeschluss vom Gemeindeverwaltungsverband zur Änderung des Flächennutzungspla-
nes am 14.03.2024.  

10. Die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Satzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft 
zu erhalten ist, werden / wurden ortsüblich bekannt gemacht am …………….  

 

 

 

 

Geisingen, März 2024 

21.05.2025



 
 
 
 
 
STADT GEISINGEN 
Landkreis Tuttlingen 
 
 

 
Änderung des Flächennutzungsplans des GVV Immendingen-Geisingen für 

den Bereich „Ferien auf dem Bauernhof“, Gemarkung Gutmadingen 
 
 
 

AUSFERTIGUNG 
 

 
Es wird hiermit bestätigt, dass die Änderung des Flächennutzungsplans des GVV 
Immendingen-Geisingen für den Bereich „Ferien auf dem Bauernhof“, Gemarkung 
Gutmadingen in der Fassung vom 25. Mai 2023 / 14. März 2024 dem 
Wirksamkeitsbeschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes Immendingen-Geisingen 
vom 14. März 2024 zu Grunde lag und dem Wirksamkeitsbeschluss entspricht. 
 
 
Geisingen, den 14. März 2024 
gez. Martin Numberger 
Stellvertr. Verbandvorsitzender 


